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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Gegen den Willen der Regierung hat der Kantonsrat des Kantons Zürich eine Motion
eines christlichdemokratischen Vertreters überwiesen, wonach das Volk bis zum Jahr
2000 über eine neue Kantonsverfassung abstimmen soll. Die Regierungsmehrheit
wollte aus Gründen einer fehlenden Aufbruchstimmung in der Bevölkerung vorerst auf
eine Totalrevision verzichten. Bürgerliche Parlamentarier mochten sich jedoch zum Teil
nicht gegen die Motion aussprechen und enthielten sich der Stimme, womit sie dem
links-grünen Spektrum und den Parteien der Mitte zum Durchbruch verhalfen. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.05.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Pläne für eine Totalrevision der Kantonsverfassung bestehen auch in den Kantonen
Sankt Gallen, Schaffhausen und Zürich.In Sankt Gallen sprach sich der Grosse Rat für
eine Totalrevision der Verfassung bis zum Jahr 2000 aus und damit gegen den Antrag
der Regierung, die Konstitution schrittweise zu revidieren. Die dafür zuständige
Verfassungskommission soll auf Mitglieder des Grossen Rats beschränkt bleiben, wobei
es den einzelnen Arbeitsgruppen unbenommen bleibt, aussenstehende
Persönlichkeiten beizuziehen. In Schaffhausen befürwortete der Regierungsrat eine
Motion der SP für eine Verfassungsrevision bis zum Jahre 2001, dem 500. Jahrestag des
Beitritts zur Eidgenossenschaft. In Zürich legten sowohl die Grünen wie auch die EVP
Projekte für eine Revision der 125jährigen Verfassung vor. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.12.1994
DIRK STROHMANN

Ohne Schwierigkeiten verlief im Ständerat die Gewährleistung der
Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich, Luzern, Nidwalden, Zug, Solothurn
und Basel-Stadt. Der Nationalrat hat zu diesen Revisionen im Berichtsjahr noch nicht
Stellung genommen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.1995
DIRK STROHMANN

Der Nationalrat bewilligte im Frühjahr die vom Ständerat bereits 1995 angenommenen
Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich, Luzern, Nidwalden, Zug, Solothurn
und Basel-Stadt. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.1996
DIRK STROHMANN

In der Sommersession genehmigte der Ständerat sowohl die Totalrevision der
Ausserrhoder Verfassung wie die Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich,
Luzern, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Aargau, Genf und Jura. Der
Nationalrat folgte ihm darin im Herbst. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.09.1996
DIRK STROHMANN

Als Zweitrat genehmigte auch der Nationalrat die am 14. Dezember 1997 vom Volk
angenommene totalrevidierte Verfassung des Kantons Tessin. Die Bundesversammlung
hiess im Berichtsjahr ferner die teilrevidierten Verfassungen der Kantone Luzern,
Nidwalden, Glarus, Basel-Land, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden
und Aargau und später auch noch diejenigen von Zürich, Obwalden, Solothurn, Waadt
und Genf gut. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Das nationale Parlament hiess Teilrevisionen der Verfassungen der Kantone Zürich,
Basel-Stadt, Basel-Land, Schaffhausen, Aargau, Thurgau, Wallis, Genf und Jura gut.
Dabei wurde, dies eine Seltenheit, im Fall der Genfer Verfassung auch materiell zu einer
Neuerung Stellung genommen: Der Aargauer Ständerat Reimann (svp) gab seinem
Erstaunen darüber Ausdruck, dass sich der Kanton Genf den Verfassungsauftrag
gegeben hat, mit seinen Staatsbetrieben auf dem liberalisierten
Telekommunikationsmarkt aktiv zu werden. In der Herbstsession wurden auch
Verfassungsteilrevisionen der Kantone Nidwalden, Basel-Land, Thurgau und Genf
sanktioniert. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 14.06.2000
HANS HIRTER
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Am 24. September hiessen die Neuenburger Stimmberechtigten ihre totalrevidierte
Kantonsverfassung gut. Die anfangs der achtziger Jahre eingeläutete Bewegung für eine
Reform der Kantonsverfassungen wurde damit im zehnten Kanton abgeschlossen.
Neuenburg war zugleich der erste welsche Kanton, der sich in dieser Periode eine neue
Grundordnung gegeben hat. Als wesentliche materielle Neuerungen in Neuenburg sind
die Einführung des kantonalen Ausländerstimmrechts (es bestand bereits auf
kommunaler Ebene), die Abschaffung des obligatorischen Finanzreferendums (bisher
für Ausgaben von 3 Mio Fr. oder mehr) und die Einführung der Volksmotion nach dem
Vorbild des Kantons Solothurn zu erwähnen. Mit der neuen Verfassung können die
Gemeinden zudem eine Neuenburger Spezialität, die Wahl der Gemeindeexekutiven
durch das Gemeindeparlament, durch eine Volkswahl ersetzen. In Freiburg wurde am
12. März ein 130 Personen zählender Verfassungsrat gewählt. Dabei entsprachen die
parteipolitischen Kräfteverhältnisse in etwa denjenigen des Grossen Rates; immerhin
rund ein Sechstel der Sitze ging an Parteilose. Im Kanton Zürich wählten am 18. Juni die
Bürgerinnen und Bürger bei einer Beteiligung von nur gerade 22% einen Verfassungsrat.
In St. Gallen verabschiedete das Parlament die neue Verfassung; in Schaffhausen
befasste sich der Grosse Rat in erster Lesung mit den Vorschlägen der
Verfassungskommission. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 19.06.2000
HANS HIRTER

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Freiburg war in dem im
Jahr 2000 eingesetzten Verfassungsrat insbesondere der Beschluss umstritten, das
bisherige strikt befolgte Prinzip der Sprachterritorien etwas aufzuweichen und entlang
der Sprachgrenzen auch gemischtsprachige Gemeinden zuzulassen. Im weiteren
stimmte der Verfassungsrat dem Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene zu. In
Basel-Stadt verzichtete der Verfassungsrat, welcher seit anfangs 2000 am Werk ist,
darauf, die bisher gültige Bestimmung, wonach eine Wiedervereinigung mit Basel-Land
anzustreben sei, in den Entwurf für die neue Kantonsverfassung aufzunehmen. Anders
als Freiburg, Basel, Zürich und die Waadt geht der Kanton Luzern bei seiner
Totalrevision der Verfassung vor. Hier soll nicht ein gewählter Verfassungsrat, sondern
eine von der Regierung ernannte und je zur Hälfte aus Vertretern der Politik und des
„Volks“ zusammengesetzte 20köpfige Kommission einen Entwurf ausarbeiten. Diese
Verfassungskommission nahm im Berichtsjahr ihre Tätigkeit auf. Die Regierung des
Kantons Graubünden legte anfangs Jahr dem Parlament ihren Entwurf für eine neue
Verfassung vor. Dieser basiert auf dem Vorentwurf einer Verfassungskommission,
welcher im Jahr 2000 in die Vernehmlassung gegeben worden war. Als besonders
umstritten erwies sich hier das Wahlsystem für das Parlament. Die
Verfassungskommission hatte ein Proporzsystem vorgeschlagen, die Regierung wollte
ein Mischsystem einführen (Majorz mit zusätzlichem Proporz in grösseren
Wahlkreisen).Die Variante Mischsystem sieht nach dem Vorbild der Wahl für den
deutschen Bundestag vor, dass ein Teil des Parlaments in Einermajorzkreisen gewählt
wird und ein Teil in diese überlagernden grösseren Proporzwahlkreisen. Das Parlament
seinerseits entschied sich für Festhalten am bisherigen Majorzsystem, beschloss aber,
dem Volk im Jahr 2003 die neue Verfassung in zwei Varianten (Beibehaltung des Majorz
resp. Mischsystem) vorzulegen. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.05.2003
HANS HIRTER

In den Kantonen Freiburg, Basel-Stadt, Luzern, Graubünden und Zürich gingen die
Arbeiten an den Totalrevisionen der Verfassungen weiter. In Graubünden wurde die
Arbeit mit der Volksabstimmung vom 18. Mai abgeschlossen. Der Souverän stimmte im
Verhältnis zwei zu eins zu. In Freiburg wurde im Frühjahr die erste von drei Lesungen
abgeschlossen und anschliessend eine Vernehmlassung durchgeführt. Im November
und Dezember hielt der Verfassungsrat die zweite Lesung ab. In Basel-Stadt
präsentierte die Redaktionskommission des Verfassungsrats nach rund dreijähriger
Arbeit einen Vorentwurf, in welchem die Resultate der Diskussionen und Beschlüsse in
den Kommissionen und im Rat strukturiert zusammengefasst wurden. Dieser wurde ab
Mai in einer ersten Lesung beraten und anschliessend in eine breite Vernehmlassung
gegeben. In Zürich, wo man ähnlich vorgeht wie in Basel, lag der Rohentwurf im Februar
vor, und die erste Lesung begann im Mai. Anschliessend wurde ebenfalls eine breite
Vernehmlassung durchgeführt. 10

KANTONALE POLITIK
DATUM: 12.11.2003
HANS HIRTER
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In Basel-Stadt wurde die Vernehmlassung über einen Vorentwurf für eine neue
Kantonsverfassung abgeschlossen. Mit Ausnahme der Einführung des
Ausländerstimmrechts, der Mutterschaftsversicherung (welche mit dem positiven
Ausgang der Volksabstimmung auf Bundesebene ohnehin obsolet wurde) und der
Parteienfinanzierung stiessen alle Neuerungen auf breite Zustimmung. Die zweite
Lesung nahm der Verfassungsrat im November auf. Um nicht das gesamte Projekt zu
gefährden, strich er das Ausländerstimmrecht wieder. In Luzern schloss die
Verfassungskommission ihre Arbeit ab und übergab ihren Vorschlag der Regierung,
welche eine Vernehmlassung durchführte. Die Kommission hatte unter anderem
beschlossen, das Ausländerstimmrecht nur in der fakultativen kommunalen Form
aufzunehmen und diesen Vorschlag bloss als Variante dem Volk vorzulegen. In der
Vernehmlassung wurden die wichtigsten angestrebten materiellen Änderungen
(Ausländerstimmrecht, Stimmrechtsalter 16, Kompetenz des Parlaments,
nichtchristliche Kirchen als öffentlich-rechtliche Anstalten zu anerkennen) von den drei
bürgerlichen Parteien CVP, FDP und SVP abgelehnt. In Zürich wurde anfangs Jahr die
Vernehmlassung über den Vorentwurf für eine neue Verfassung abgeschlossen; im
Sommer führte der Verfassungsrat die zweite Lesung des bereinigten Entwurfs durch.
Dabei berücksichtigte er insbesondere auch das Anliegen der FDP, Grundsätze, welche
bereits in der Bundesverfassung enthalten sind, nicht auch noch in die
Kantonsverfassung aufzunehmen (namentlich Grund- und Sozialrechte). Im Oktober
verabschiedete der Verfassungsrat den Entwurf gegen den Widerstand der SVP
zuhanden der Volksabstimmung. Im Kanton Schwyz beantragte die Regierung, eine
Totalrevision der Verfassung in Angriff zu nehmen und dazu eine
Verfassungskommission zu wählen. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.10.2004
HANS HIRTER

In Zürich nahm das Volk am 27. Februar die neue Kantonsverfassung mit einem Ja-
Stimmenanteil von 64% an. Für ein Nein hatten sich neben der SVP auch einige
prominente Freisinnige ausgesprochen. Die wenigen durch die neue Verfassung
herbeigeführten materiellen Änderungen konzentrieren sich auf die Volksrechte, wo die
Unterschriftenzahlen für Initiative und Referendum reduziert und das konstruktive
Referendum sowie das Gemeindereferendum eingeführt wurden. Auf Antrag des
Bundesrats genehmigte die Bundesversammlung die neue Zürcher Verfassung. Dabei
gab eine Praxisänderung des Bundesrates Anlass zu einer kurzen Diskussion im
Ständerat. Die Regierung stellte in der Botschaft bloss noch fest, dass die neue
Verfassung den Anforderungen der Bundesverfassung genüge, ohne dies für jeden
einzelnen Artikel ausführlich zu diskutieren und zu begründen. Auslöser für diese stark
verkürzte Berichterstattung war die Behandlung der Bündner Kantonsverfassung im
Vorjahr gewesen, als ein Kommentar in der bundesrätlichen Botschaft zum Wahlrecht
vom Parlament heftig kritisiert worden war. Bundesrat Blocher versicherte im
Ständerat, dass die kantonalen Verfassungen natürlich weiterhin sorgfältig auf ihre
Vereinbarkeit mit dem Bundesrecht überprüft würden. Zudem hätten es auch die
Kantone begrüsst, dass der Bundesrat in seiner Botschaft auf eine ausführliche
Kommentierung ihrer Verfassungen verzichte. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.02.2005
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Die Gewährleistung der kantonalen Verfassungen, die bei kantonalen
Verfassungsänderungen – etwa durch kantonale Volksinitiativen oder
Verfassungsrevisionen – von der Bundesversammlung vorgenommen werden muss, ist
in der Regel eine Routineangelegenheit. Nur sehr selten gibt es überhaupt eine Debatte
in den Räten. Dem Parlament wurde deshalb auch schon vorgeworfen, die Aufgabe der
Überprüfung der Vereinbarkeit der Änderungen mit der Bundesverfassung nicht ernst
genug zu nehmen. 2013 war diesbezüglich eine Ausnahme, weil die Räte die
Wahlrechtsreform im Kanton Schwyz nicht gutgeheissen hatten. Die Gewährleistungen
im Jahr 2014 entsprachen (fast) wieder der gängigen Tradition. Die Räte hiessen die
unbestrittenen Teilrevisionen in sechs Kantonen diskussionslos gut (ZH, BE, SO, BL, GR,
VD; BRG 14.037). Mehr zu reden – zumindest im Nationalrat – gab allerdings die neue
Verfassung des Kantons Genf: Ein Minderheitsantrag Andreas Gross (sp, ZH) wollte
Artikel 66 der neuen Genfer Verfassung, der ein Verbot des doppelten Neins für
Abstimmungen über den Finanzhaushalt vorsieht, nicht gewährleisten. Der Passus sah
vor, dass entweder ein Sanierungsvorschlag oder eine Steuererhöhung angenommen
werden muss. Gross beanstandete, dass so die Entscheidung für den Status Quo
ausgeschlossen sei. In seiner Botschaft machte der Bundesrat klar, dass dies nicht als

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2014
MARC BÜHLMANN
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Einschränkung der politischen Rechte angesehen werden solle und beurteilte den
Passus deshalb als bundesrechtskonform. Die Mehrheit der grossen Kammer folgte dem
Antrag des Bundesrates. Zudem sei Artikel 66 eins zu eins von der alten Verfassung
übernommen und bei der alten Verfassung also schon gewährleistet worden. Gross, der
vergeblich darauf hinwies, dass man alte Fehler nicht zu wiederholen brauche, erhielt
lediglich 31 Stimmen aus seiner Fraktion. 126 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
gewährleisteten die gesamte Verfassung des Kantons Genf. Die umstrittenen
Teilrevisionen in den Kantonen Bern bzw. Tessin, in denen eine Verschärfung von
Einbürgerungen bzw. ein Burkaverbot festgeschrieben wird, standen 2014 noch nicht
auf der parlamentarischen Traktandenliste. Allerdings hatte der Bundesrat in seiner
Botschaft Ende Jahr die Gewährleistung des Tessiner Begehrens beantragt. Er halte das
Vermummungsverbot zwar für nicht sinnvoll, so der Bundesrat, aber juristisch lasse es
sich mit der Verfassung dann vereinbaren, wenn die Religionsfreiheit nicht tangiert
werde. Die Regierung stützte sich bei ihrer Begründung auf das Urteil des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte, der unlängst ein Burkaverbot in Frankreich
bestätigt hatte. 13

L'Assemblée fédérale est priée d'accorder la garantie fédérale aux modifications des
constitutions de Zurich, de Berne, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Campagne, des
Grisons et de Vaud. Le canton de Zurich a supprimé de sa constitution, le référendum
constructif. L'alternative au référendum ordinaire engendrait une procédure de
votation complexe et la participation citoyenne n'était, à chaque fois, guère élevée. Au
Grisons, le référendum extraordinaire a été abrogé sans jamais être utilisé. A Berne, dès
à présent, le Conseil-exécutif peut approuver les modifications des frontières
intercommunales. Quant au Grand conseil, il peut imposer la fusion de communes en
cas d'intérêts communaux, régionaux ou cantonaux prépondérants. S'agissant de Zoug,
les exécutifs seront désormais élus au scrutin majoritaire. Le nombre de députés au
Grand conseil a été inscrit dans la constitution et la répartition des sièges se fera selon
la méthode du «double Pukelsheim» afin d'être conforme à la Constitution fédérale.
Les membres du Conseil d'Etat ne pourront pas exercer de mandat au niveau fédéral.
Les dispositions relatives à l'incompatibilité de fonction pour les parents et alliés ont
été assouplies. Outre le financement des écoles de pédagogie curative, le canton de
Soleure assurera leur organisation et gestion. Bâle-Campagne a instauré une taxe de
séjour, dont les recettes seront allouées au secteur du tourisme. Enfin, le canton de
Vaud a adapté la terminologie constitutionnelle pour correspondre à celle du Code civil
(CC) relative à la protection de l’adulte et de l’enfant. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.05.2014
DIANE PORCELLANA

Les deux chambres ont, comme proposé par le Conseil fédéral et les Commissions des
institutions politiques, adopté l'arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux
constitutions révisées des cantons de Zurich, de Berne, de Zoug, de Soleure, de Bâle-
Campagne, des Grisons et de Vaud. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2014
DIANE PORCELLANA

Le Conseil fédéral recommande à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie fédérale
aux constitutions révisées des cantons d'Obwald, de Bâle-Campagne, du Tessin, de
Neuchâtel, de Genève et de Zurich. Les modifications constitutionnelles concernent le
réseau routier zurichois, la procédure de naturalisation pour le canton d'Obwald, les
décisions financières et le plan de mission et de finances pour Bâle-Campagne, le
service public tessinois, la réforme des institutions neuchâteloise et les droits
populaires à Genève. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2018
DIANE PORCELLANA

La CIP-CN, sous réserve de l'approbation du Conseil des Etats, propose à son conseil
l'octroi de la garantie fédérale aux constitutions révisées des cantons d'Obwald, de
Bâle-Campagne, du Tessin, de Neuchâtel, de Genève et de Zurich. Le Conseil national,
comme le Conseil des Etats, adhère au projet du Conseil fédéral. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.09.2018
DIANE PORCELLANA
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Der Bundesrat beantragte dem Parlament, den geänderten Kantonsverfassungen von
drei Kantonen die Gewährleistung zu erteilen, da keine der Verfassungsänderungen mit
dem Bundesrecht in Konflikt stehe.
Die Anpassung der Zürcher Kantonsverfassung beinhaltet eine Erweiterung der
Finanzbefugnisse des Regierungsrats sowie der Stimmbevölkerung auf Kosten des
Kantonsrats: Der Regierungsrat kann künftig neue einmalige Ausgaben bis CHF 4 Mio.
(bisher 3 Mio.) und neue wiederkehrende Ausgaben bis jährlich CHF 400'000 (bisher
300'000) eigenständig beschliessen. Alle Ausgabenbeschlüsse, die diese Summen
übersteigen, werden vom Kantonsrat gefällt und unterliegen künftig dem fakultativen
Referendum; bisher hatte das fakultative Finanzreferendum in Zürich erst ab neuen
einmaligen Ausgaben von CHF 6 Mio. und ab neuen wiederkehrenden Ausgaben von
CHF 600'000 gegolten.
Der Kanton Graubünden wechselt mit der Änderung seiner Verfassung das Wahlsystem
für den Grossen Rat: Statt des Majorzsystems gilt künftig das Proporzsystem.
Graubünden macht diesen Schritt, nachdem die Einführung des Proporzes davor über
Jahrzehnte hinweg immer wieder gescheitert, aufgrund eines Bundesgerichtsurteils aus
dem Jahr 2019 (BGE 145 I 259) aber nötig geworden war. In der neuen
Verfassungsbestimmung behält sich der Kanton noch in zwei Punkten vor, von einem
reinen Verhältniswahlrecht abzuweichen, nämlich mit einem Mindestquorum und einer
sogenannten Majorzbedingung. Wie der Bundesrat in seiner Botschaft ausführte,
konkretisiert der Kanton Graubünden diese beiden Punkte auf Gesetzesstufe: Als
Mindestquorum sieht der Kanton vor, dass nur Parteien, die kantonsweit einen
Stimmenanteil von mindestens 3 Prozent erreichen, ins Parlament einziehen können.
Gemäss der Majorzbedingung steht in jedem Wahlkreis der stimmenstärksten Liste
dieses Wahlkreises mindestens ein Sitz zu; dies hat zur Folge, dass es Abweichungen
von der grundsätzlich geltenden Sitzzuteilung nach dem Doppelten Pukelsheim geben
kann und dass in jenen Wahlkreisen, die bloss über einen Sitz verfügen, auch weiterhin
prinzipiell das Majorzverfahren zur Anwendung kommt. Weil die Majorzbedingung im
kantonalen Gesetz aber ihrerseits eingeschränkt wird (sie kann demnach nicht dazu
führen, dass eine Partei oder ein Wahlkreis letztlich insgesamt mehr Sitze erhält, als
ihnen rechnerisch zustehen), beurteilte sie der Bundesrat als bundesrechtskonform.
Aus dem Kanton Neuenburg waren drei Verfassungsänderungen zu gewährleisten. Die
erste schreibt vor, dass Windenergie-Anlagen an höchstens fünf Standorten im Kanton
errichtet werden können; die zweite schafft die Möglichkeit, Mitglieder der
Kantonsregierung, der kantonalen Gerichte sowie der Gemeindeexekutiven ihres Amtes
zu entheben sowie die Kantonsregierung als Ganze vorzeitig abzuberufen; die dritte
schliesslich hält fest, dass der Kanton seine Transportinfrastrukturen aufgrund einer
langfristigen Mobilitätspolitik planen muss und dass er für den Bau einer direkten
Eisenbahnverbindung zwischen Neuenburg und La Chaux-de-Fonds einen Kredit
aufnehmen kann. Bemerkenswert ist an den Neuenburger Änderungen, dass sie von den
kantonalen Stimmberechtigten schon 2014 beziehungsweise 2016 beschlossen worden
waren, aber erst 2021 dem Bund zur Gewährleistung vorgelegt wurden. Auf die
Hintergründe dieser Verzögerung ging die bundesrätliche Botschaft indessen nicht
ein. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2021
HANS-PETER SCHAUB

1) NZZ, 6.3.92; TA und DAZ, 19.5.92.
2) NZZ und SGT vom 6.7.94; NZZ, 27.9.94; TA 11.10.94.; SH: SN, 7.9.94. ZH: Presse vom 2.12. und 7.12.94; NZZ, 3.12.94.
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